
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 18.05.2018
Amt: Bauamt Kurzzeichen SB: Herr Saager
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 51-2018

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

06.06.2018 0 0 0 0

Stadtrat 20.06.2018 0 0 0 0

GEGENSTAND: Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel sowie vorzeitige
Mittelfreigabe für die Inbetriebnahme und den Betrieb des
Nichtschwimmerbeckens der Grundschule "Am Markt" in Raguhn in
der Saison 2018 

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Die Stadt  Raguhn-Jeßnitz  unterhält  als
freiwillige Aufgabe  seit  einigen  Jahren  das  Nichtschwimmerbecken  in  der
Grundschule "Am Markt" in Raguhn, welches je nach Wetterlage den Hortkindern von
Juni bis  August  zur  Verfügung  steht.  Die  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  ist  dafür
verantwortlich, dass  eine  Gesundheitsschädigung  durch  die  Qualität  des  Schwimm-
und Badebeckenwassers  für  den Badegast nicht zu besorgen ist. Aus diesem Grund
muss das  Schwimm-  und  Badebeckenwasser  regelmäßig  kontrolliert  werden,  um
Infektionen bei  den  Badegästen  und  Beeinträchtigungen  durch  Chemikalien  o.  ä.  im
Badewasser zu verhindern. Hierzu sind eine Vielzahl qualitätssichernder Maßnahmen
notwendig. Die  Qualitätssicherung  der  Bäderhygiene  basiert  vor  der  Inbetriebnahme
und während  der  Badesaison  im  Grundsatz  auf  der  Eigenüberwachung  und  auf  der
behördlichen Überwachung  durch  das  Gesundheitsamt.  Des  Weiteren  ist  eine  die
Anforderungen gemäß  TrinkwV  erfüllende  Trinkwasseruntersuchungsstelle
erforderlich. Im  Übrigen  müssen  eine  Vielzahl  von  Proben  zur  Untersuchung  der
Wasserqualität entnommen  werden.  Die  Höhe  der  Aufwendungen  Jahr  2017  waren
für Material  und  Personal  5298,87  brutto.  Der  Wartungsvertrag  mit  der  Fa.
Abrahamczyk Schwimmbad- und Wartungstechnik  GmbH wird zum Ende der Saison
2018 gekündigt.  Die  Aufwendungen  für  eine  Inbetriebnahme  und  den  Betrieb  bis
Ende August  betragen prognostiziert  5000,00  brutto.   

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 104 KVG LSA  Vorläufige Haushaltsführung
§ 105 KVG LSA  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen  

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
365100.52410000-2 5000  

BESCHLUSS-VORSCHLAG: 
Der Stadtrat  beschließt  die  außerplanmäßige  Mittelbereitstellung  für  das
Produktsachkonto 365100.52410000-2   i.  H.  v.  5000  brutto  für  die Inbetriebnahme
und Unterhaltung  des  Nichtschwimmerbeckens  der  Grundschule  "Am  Markt"  in
Raguhn in  der  Saison  2018.  Die  Mittel  müssen  außerplanmäßig  bereit  gestellt
werden.   
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ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen


